
I.Beiblatt Beiblatt zur Parlame_ntsl;:orrcsj)ondenzo 29.Juli 1950. 

11 
zu Anfrageb eantwortung. 

Bundesminister für soziale VerwaltungM ais e I teilt in Be= 

a~twortung einer von den Abg. Dr. Rup..,ert Rot h und Genossen am 5,.Juli 

1950 eingebrachten Anfrage, betreffend die Handhabung der IISpezialitäten== 

ordnung", mit, 

Die Behauptung, daß die Spezialitätenordnung, BGBl.Nr.99/1947, der 

gesetzlichen Grundlage entbehre und einen weit über die Kompetenzen des Mini~ 

steriums hinausgehenden Eingriff in die Privatindustrie darstelle, ist offen= 

kundig auf irrtümliche Auffassungen von Informatoren der Interpellanten zu== 

rückzuführ: en• 

Mit Verordnung de~ Bundesministeriums für soziale Verwaltung vom 

27"März 1947, betreffend pharmazeutische Spezialitä.ten (Spezialitä.tenord= 

nung),BGBl.Nr e99/1947,· wurde im wesentlichen der Zustand des österreichischen 

Rechtes auf dem Gebiete des Verkehres mit pharmazeutischen Präparaten, wie er . 

vor der Besetzung österreic~. durch das Deutsche Reich im Jahre 1938 auf Gr~d 

der Verordnung,BGBl.Nr.15/1937 t bestanden hatte, wieder hergestellt. Die Be= 

stimmungen der letztzitierten Verordnung, die mit 20.August 1939 durch eine 

Verordnung des Reichskommissars für die Wiedervereinigung (~sterreichs mit dem 

Dfmtschen Reiche mit Wirksamkeit vom 20"August 1939 aufgt;!hoben ,J<torden war, 

wurden mit einigen geringfügigen Abweichungen in die derzeit geltende Spezi= 

alitätenordnung übernommen. 

Auch die Verordnung, BGB1"Nr.15/1937, sowie die vorher in Geltung 

gestandene Spezilitätenordnung~ Verordnung vom 24.September 1925,BGB1.Nr.380/ 

1925, waren auf § 1 des Gesetzes, bctreffehd die Organisation des öffentli= 

chen Sanitätsdienstes, RGBl.Nr.6a/1870, und § 7 des Gesetzes, betreffend die 

Regelung des ApothekenwesGns, RGBl.Nr.5/1907, abgestützt; tl~otzdem wurde aber 

die Gesetzmäßigkeit dieser beiden Verordnungen zur Zeit ·ihrer Geltung n:i.em?.1~ 

angezweifelt. 

Das Bundesministerium für soziale Verwaltung hatte daher keinerlei 

Bedenken, auch seine Verordnung vom 27.1VIärz 1947 auf Grund derselben gesetz: 

lichen Ermächtigungen zu erlassen, zlliilal mit § 1 des Reichssanitätsgesetzes 

dem Bunde in Handhhung seiner sanitäro!l Oberaufsicht die apgemeine Er= 

mächtigung gegeben ist, derartige ReGelungen zu erlassen und § 7 Abs. 2 des 

Apothekengesetzes im speziellen Falle des Medikamentenverkehresund des Be= 
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29 .. Juli 1950. 

triGbDE: d.Cl' .Apotheken dGfll Yoro:::'\il1U11.gswege die Jl11'1assu;ug von Vorschriften da= 

I'übel' \":n:'oehri,lt, w~lcho A:etik81 Ull(~"vde di eso in einer Apothoke goführt 

werden d:lirfrm, \;de sio l>~~:;c.~laff(n~ soin müssen U.8"W., 

Da.) eine !ion'crolle dGI' :J1Hlrmaz~mtißchon Spezialitäton sic~ für dio 

arzneisu:Jhe:nd.e :BevölkerunG nur segGnsro:Lcl~ 3.uswil'l('~ ~ haben die Erfahrungen und 

Beobachtungen in den JahJ~üll 1925 'bis 1939, in denen die Spezialitätenordnung 

ill Gel tung stand 'J.ud e:r:tlt recht in (,tel' Zeit nach 19415 erwiesen. In dem vorer= 

wähnten Zeitraum von 14 Jaluon hai die östel'roichiGche Indu.strio nicht ain 

einziges Mal den Einwa,nd orhob011, d.aß die BCGtimmu.ngen do:: Spezialitätenord= 

nung inclustri.ehemmend wirkfm.' Im Gegenteil, Österreich l1.~t mit soiner Sp-ezia.li= 

tätenordnung bois}?ielgeblcmd. in der ganzen \Velt gewirkt, und dies wurde allent:== 

halben vorbehaltlos ane::kannt. :Dieöstorl'oichische Reg±st~rnu.m.mer wa.r ein ip.= 

ternational anerka.nntes Gütoze:1.chen, das vielel'l illlän<Uachonf aber auoh aus­
ländischen pharmazcut~~sehe~l Spezialitäten den Export ins tue land ermöglichte. 

Auch heute könl1cn in viole W.l1der pl1armazeutische Spezialitäten nur importier:f; 

werden, wenn si-o j.n Östel·:;,'eich onty;odor registrj.ert oder-venigstens vorbeschei .... 

det sind. 

DDr Oberste Sanität:31.'rl.:[;, der Lu.r als beratendes Organ zur Seite 

steht, hat in don Jp..hren 1946 und 1947 sich mit der Notwendigkeit der Wieder .. 

einführUl1gder Spezialitiitcno:cdnul1g 'b~1faßt und im Interesse der Volkegesund= 

heit dringend d.ie Herausgabe der S:pezialitätenordnung verlanert. 

Tatsache ist, daß die eTnste und se:riöse pha.rmazeutische Industri'e. 
, 

ebenso wie die Apotheker keineswegs die SpezialitätenordnuJ:;I.g ablehncr-, son.d,"'·;"'L 

als notwendig "'EJrka:r.nt haben. Es sind Wünsche'~ber die Änderung der Speziali= 

tä.tenordr..ung bekanntgeworden, aber das VerlanGen, die SJ?ezialitb~tenordl!'J.ng 

überhaupt aufzuheben, '\70:1.1 sie wirtschaftshemmend 'wirko~ iat -bisher niemals 

laut geworden • 

.Als :Bundesminister für soziale VCI'I-val tung, der ich für das Gesund= 

heitm76se:i.'1 verantvlOrtlich bin, kann ich in diesem Belange in erster. Linie IlUl' 

eHe Forderungen der Volksgosundheit 'wahrnehmen, und diese verlangt, daß die 
, 

heilmi ttels1.1.ohenc.e J3 ovölkeru:.1g nur ge Pl"Üfte und. wirksame .Arzneimittel zur Ver"" 

fUgung gestellt erhä.lt ur..d 7Jrhindert wird., duß unserer a.rmen Bevölkerung fih 

unwirksame und marktsohreierisch herausgebrao...1.te' .Arzneimittel das Geld aus aer 
Tasche gezogon v/ird~ loh weiß mich daher eines Sinnes mit deli hervorragend.en 

Vertret ern unserer medizinischen Wiss enschaft, welche eine wirksame Arznei:= 

mi tt91k;:J.tro::l e :::ür unerläBlich r.r<::Ql1, ab CI auch eines Sinnes mit der errl= 

sten und pfliohtbewußtel1. Ar>meimi ttelindt;,stri e und dem chemischell Gewerb c, 
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}., :Beiblatt 29.Juli 1950. 

die sich berJiihe.l,. vollwertigo Arzneimittel zu erzeugen und eine Kontrolle 

nicht zu scheuen haben .. in 
Ich bin dahor nicht/der Lage~ eine Aufhebung der geltenden Spezia= 

litätenordnung in Ervväg1.J.ng Z'!..l .,iehen .. 

Zu. (101' in der Interpellation gestellten Anfrage, ob dem Bundes: 

minister bekannt sei, dp"ß die Spezialitätenordnung zwar die Prüfung alle:r 

Arzneimittel durch die chemisch-pharmazeutische Untersuchungaanstalt und die 

Registrierung deI' Heilroi ttel. durch das Sozialministerium vorsieht 11 daß ab er 

das Ministerium nur sehr unzulängliche Vorsorgen für die technische Durchführ= 

rung der Untersuchung getroffen habe, so daß die Registrierung dreimal Ver= 

schoben "v1erden mußte und immer wieder "Vorbescheiö.o" herausgegebell und vdeder 

zurückgezogen werden mußten, führt der Bundesminister aUSI 

Es ist selbstverständlich, daß man, Um die Ar2lneimittelkontrolle im 

Sinne der Spezialitätenordnung auszuüben, eines Institutes bedarf~ das die eil1~' 

schlägigen Untersuchungen durchführt, d.i. in unserem Falle die ]undesanstalt 

für chcmisphe und pharmazeutische Untersuchungen in Wien. 

Alle mit der Registrierung von pharmazeutischen Spezialitäten be~ 
, 

faßten Wirtscha~tskreise wissen, daß das genannte Institut fast völlig aus= 

gebombt 'Wurde. Nichtsdestoweniger hat sich bereits der Obersto Sanitätsrfiot 

~ in seiner Sitzung vom 26.0ktober 1946 mit der Wiedererriohtung der Unter= 

suchungsanstalt befaßt o Aber dio Interpella::;·~;Gn wissen selbst, wie schwer as 

in den Jahren'1946 und 1947 uar, den Anforderungen des Wiederaufbaues gerepht 

zu werden. Trotz aller Schwierigkeiten wurde ::n unserem Falle das Menschen"" 

mögliche geleistet, soweit hiezu die Mittel zur Verfügung standen. Sowohl im 

Hause Salvatorgasse 12, wo die Anstalt untergebracht uar, wurden Arbeitsplätze 

geschaffen, als auch im Pharmakologischen Universitätsinstitute Arbeitsplätze 

für Zwecke der Bundesanstalt bereitgestellt. Ich habo mich am 5.August 1948 

persön).iah an Ort und Stelle vom Stando der Dinge üb.erzeugt. Es bereitet mir 

eine aufrichtige Genugtuung, Ihnen heute mitteilen zu"'können t daß es mch 

tlb erwindung vieler Schuiorigkoi ten gelungen ist, die Bundesanstal t. fU.r ohe~CI 

sehe und pharmazeutisohe Untersuohungen als moc.ernes Institut, das allen An= 

forderungen gerecht zu werden vermag, nou e:i.nzurichten. Mit leAugust 1950 

wird im Gobäude, Wien, IX. ,Zimmermanngasse 3, der Botrieb in allonAbtdJ'll:8(""" 

aufgenommen und diobishcrigen Provisurion aufgelassen wQrden. Aus diesen Aus"'· 

führungen wollen Sie ontnehmen, daß dür Vo:r:wurf, das Bundesministeriurn für 

soziale Verwaltung habe nur sehr unzulängli~h Vorsorge für die technische 

Durchführung der Untersuchungen von pharmazoutischen Spezialitäten betroffen, 
durchaus unzutreffend iet e -.. 
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4 0 Beiblatt 

Die Behauptung, daß die R ,l..s+.:riol'ul1g .pha:rr.mzclltischer SIJezialitäten 

dr0iL"'lal verschoben wurde, is t offenkundig auf ungena.ue Inforr:w.tio:i1en zurück;:: 

zuführen.;; 

Ich stelle fest, daß di(~ l1ügistr'iCrung überhaupt nicht verschoben vrurde .• 

Die Spezialitätenordnul1ß von 2?o1fi.rz 1947, BGDl.Nr.99/1947, wurde in Bundes: 

·gesätzblatt von 2 .. Juni 194'/ v0rlautba:rL In § 16 Abs.1 di esel' Verordnung wird 

bestinnt , da.ß Vorräte von nichtl'egis triel"ten Spezialität en bis 30.Jlll1i 1948 

aufgebraucht werden dürfen. In Einblick auf die besonderen Ur.1st1:i.nde sah s~oh 

da·s Bup.desr:linisteriur,1 für A'"oz, iale Velrvl~ltun,g ver9l-111aßt, durch. Verordnung VOl:1 
,1 oMa.]. 1 8 BGBl.Nr.112 1-2.4§..i vüJ.:..,.au"ba..r."t- a11 I ' 

8.Juni 1948, diese Frist bis 30eSeptenoer 1948 zu erstreo~en~ Seither ist 

keinerlei Änderung der SPeziali Hitenordnungerfolgt. 

Seit. den Ersoheinen der Spezial! tätenordnung io Juni .1947 hätten die 

Einreichungen urJ Registrierung erfolgen sollen. Und nun stelle ioh wieder 

fest, daß bis 10.Mai 1948 insgcsa:t.lt n"icht mehr als 480 pharnazeutische 3pe= 

ziali täten zur Registriel'ung eingereicht waren; am 20.September 1948 waren es 

1350. Da ist wohl die Frage an Platze, wo wal" die Industrie, die angeblioh 

durch die :~pezialitätenordnung an den Rand des Ruins gebraoht wird, in der 

Zei t VOlll Juni 1947 bis :Mai 19tro?Entweder war sie nicht in der Lage, für ihr;;! 

Produkte um Registrierung einzureichen oder sie.hat es versäumt, dies rechte 

zeitig zu tun. Es ist berechtigt zu fra.gen, wie kam es, d~ß die Industrie 

pllltzlioh sich mit Massenanmeldu.L'1gen einstellte, wo lag der Grund hiezu? Die 

Industrie ließ sich fast 1 Jahr lang Zeit zur Anmeldungl und nun wird Klage 

geführt, Wenn nicht binnen dreier Monate die Registrierunc durchgeführt ~r 

ein Vorbescheid erlassen ist. 

Ich habe selbst feststellen müssen, daß Er~euger bei mir vor= 

sprachen und die Beschleunigung deI' Untercuohung verlangten, die ihre Pr~= 

parate erst am Tage der Vorsprache oder wenige Tage vorher zur Registrie= 

rung eingereicht hatten. 

Zu der Ausgabe von Vorbescheiden Ilära zu bemerkon, daß Vorbesche;i.= 

da nur im Interesse der Bevölkerung erteilt wurden, um diesor rasch die or= 

forderlichon Arzneimittel vorläufig, wie es eben durch einen VorbesC'heid 

b~dingt ist, zur Verfügung zu stellene 

Diese Vorbescheido werden bei entsprechender Qualität des Präpa~ 

rates durch ord~ntliche Beschoido ersetzt. Ergeben die fachtechnischen Un= 

tersuchungen jedoch Mißstäi1c1e hinsichtlich des angemeldeten Präparates, dan.'1"l 

muß der erteilte Vorbescheid selbstverständlioh zurückgenommen werden. 
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5.Beiblatt 29.Juli 1950 0 

Wie mel'kvriirdig nimmt sich a.nläßlich der ve>.rsehraohten Besohwerde 

die Tatsache aus, daß v um nur ein Beispiel anzuführen. eine Industriefirma. 

drei ihrer Erzeugnisse rügistriert erhält, daß sie je~och die hiefür vorgo= 

schriebel1l1 VorllaI tungsabgabe nicht bazahlt _ auch nicht auf amtliche Urgenz 

hin, so daß die betreffende Landesregierung angewioflen werden mußte. die 

fällige Gebühr unverzüglich einzuheben, andernfalls d.ie Registrierung zu~ck= 

genommen werden müßteo Falls letzteres geschehen MÜßte, würde wahrschein= 

lich wieder über die industriehemmende Auswirkung dar Spezialitätonordnung 

geklagt werden. 

Von einem "Liegenlassen" eineß Aktos, der die Spezialitätenordnung 

betrifft, im So~ialministerium bis zu 18 MOnaten ka~ keine Rede sein, da 

die einlangenden Anmeldungen in kürzester Frist entwedor der Firma zur ~ich= 

tigstellung oder Ergänzung rückgemitte1t oder, wenn der Anmeldeakt vol1= 

ständig ist (war sehr selten zutrifft), sofort einer Untersuchungsanstalt 

zur Durch;'ührung der fachtechnischen Untersuchung übermittelt werden. Die 

f'achtechnischen Untersuchungen dauern je nach der Materie verschieden lane. 

Die meisten Verz~gerungen in der Erlodigung treten jedoch daduroh ein, daß 

zahlreiohe Untersuohungon zwei, drei, ja bis zu fi,infmal wiederholt werden. 

müssen, da die von den Firmen vorgelegten Präparate den an sie zu stellen::: 

den Forderungen nicht genügen. enthaltenen Angabe, 
Zu der in der Anfrage / . - •. daß seitler Wiodpr= 

einfiih:rungder Vorbescheide i.m November 1949 nur eine Liste mit 106 Vorbo= 

~.ohai~en orsohienen sei, obwohl der pharmazeutischell Industrie weitgohend~ 

Zusagen gemacht wurden, bemerkt der Ministers Wieder muß ich auf die unge= 

nauen Informationen hinweisen" welche die Grundlage der Interpellation bil~ 
'. 

den. Es wird behauptet, daß seit November 1949 bis '.Juli 1950 nur 106 VO~ 

bescheide ertilt wurden. DemgegenÜber sehe ich mich genötigt festzustollen, 

daß seit November 1949 die 16. bis 19. Vorbesoheid1isten erschienel'l: sind. 

D~e l6.Liste umfaßt 95 Präparate, dio 17. Liste 104, die lB.Listo 24 und d~e 

19.Liste 32 Präparate, daher zusammen 255 und nicht, wie in der Anfrage an= 

gegeben wird, 106 Vorbescheide. 

Die Behauptung, daß von den registrierten Arzneispezialitäten pin 

sohl' hoher Prozentsatz ausländischer Herkunft sei, is·t durchaus unzutref= 
I . . 

fond, da. von don bisher endgültig zugelassenen 507 pharmazeutisohen Spezie.::: 

1itäten ;82 österreichischen Präparaten (76%), 85 Präparate Sohweizer Provc~ 

n~enz (17%), 38 Präparate aus deutschen Fabriken (7%) und je ein Präparat 

a.us Frankreich bezw, tTnß'a:r-n gece:rjiberstehen~ 
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Unter den zugelassenen ausländischen Präparaten sind eine Reihe 

soloher, die im Inlande nicht erzeugt werden ktlnnen und die außerdem für die 

ärztliche Behandlung unentbehrlich sind. 

Dem. Protokoll der 14. Vollversammlung des Obersten Sanitätsrates 

vom l7.Juni 1948 sei zur Beleuchtung der fallweisen Unentbehrlichkeit auslän= 

diseher Präparate fOlgender Passus entnommen: " ••• der Oberste 6anitätsrat , 

bittet ••• , diesem für die Volksgesundheit bedenklichen Zustand seine Auf= 

merksamkeit zu schenken und für rascheste Abhilfe, vor allem durch die Akti: 

vierung der entsprechenden Untersuchungsstellen, Sorge zu tragen. In der 

Zwischenzeit wäre vor allem ((:te Valutenzuteilung für' den Import hochqualif,i= 

z10rter ausländischer, Präparate zu erhöhen. überhaupt erscheint es unerläß= 

11d~eine genügende Anzahl von hochqualifizierten ausländische~räparaten 

einzuführen, wobei vor allem auf die großen Schweizer Firmen '(Hoffmann-La 

Roche, Sandoz. 0:7.1a), hingewiesen wird n •••• • 
Die Behauptungen, lldaß durch die SpezialitE!tenordnung und durch 

die Verschloppung der Registrierung ein Teil der pharmazeutischen Industrie 

Österreichs an den Rand des Ruins gebracht wurde und daß wertvolle ForschulleC= 

arbeiten nicht durchgeführt werden konnten, daß zahlreiche Mcn~chen ihre 

Arbeitsplät3e verloren haben, daß durch die sachlich ungerechtfertigte Beyor= 

zugung ausländischer AXzneinittclDevisen vergeudet wurden, daß Exportmög= 

lichkeiten nicht ausgenützt werden konnten~ treffen durchauS nicht zu. 

a) Von einer Verschleppung der Regi;stl'ierung kann nach den obigen 

Aus fiihrung en keine Rede s ein. Das Bundesministerium für soziale Verwaltung 

hat daher auch nicht einen einzigen Betrieb Österreichs an den Rand des Ru:t!1.f1 

gebraoht. Diese Feststellung kann jederzeit durch die zuständigen Kammern 

un<1 Fachverbände bestä.tigt' werden. Wenn einzelne Firmen in Schwierigkeiten' 

geraten, so liegt das entweder darau, daß di~ von ihnen er'zeugten Präparat~ 

medizinisch wert- oder bedeutungslos oder die Betriebe selbst nicht konkur= 

renzfähig sind. 

b) Forschungsarbeiten einzelner Firmen (es kommnn hiefür nur ganz 
r 

wenige österreichische Firmen überhaupt in Betracht) wurden seitens des 

Bundesministeriums für soziale Verwaltung nicht nur nicht verhindert, sondern 

im Gegenteil durch die Rrteilung von-Vorbescheiden gefördert. 

c) Die Behauptungen. daß zahlreiche Menschen ihre Arbeitsplätze 

verloren haben, ist durch nichts belegt. Wenn ei no Firma tatsächlich Arbei= 

ter oder Angestellte entlassen mußte, so trägt sie hiefür selbst die Ver= 
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antwortung, da wertlose oder unzweckmäßige oder gar schädliche Arzneimittel 

im Interesse der Volksgesundheit auf keinen Fall zugelassen werden können. 

Ich zitiero eine Stellungnahme aus einer Sitzung des Obersten Sanitäts= 

rates: "Primär kommt die Gesundheit in Betracht. Es ist besser, wir haben 

keine als wir haben schleL,~'lte oder schädliche Präparate". 

So. sehr auch die l.1.rbeitslosigkei t jedes einzelnen Menschen zu be= 

dauern ist_ 80 muß in dieserm Zusammenhange darauf hingewiesen werdon, daß 

die sogenannte chemisch-pharmazeutische Industrie Betriege.umfaßt, die laut 

Erhebung des Zentralarbeitsinspektoratcs aus dem Jahre 1949 eine, zwei, 

vier, fünf, sieben, zehn, elf u.s.w. Personen beschäftigen. Der größte ge=' 

meldete österreichischeeinschlägige Betrieb umfaßt 78 J.ngestelltc und Ar= 

beitel'. 

d) Von einer sachlich ungerechtfertigten Bevorzugung ausländischer 

Heilmi,ttel kann auf Grund der oben gemachten zahlenmäßigen 11.ngaben über= 

haupt nicht die Rede sein. 

e) Zur Frage der Exportmöglichkeit ist zu sagen, daß goraded~s 

Bundesministerium für soziale Verwaltung jeden derartigen Antrag weitge= 

hend fördert, daß jedoch unter allen Umständen darauf ~ckaicht zu nehmen 

ist, daß nur einwandfreie Ärzneimittel aus Österreich exportiert werden 

-und daß nicht dem Ruf Österreichs durch don Export nicht einwandfreier Ärz= 

neiapezialitäten mehr geschadet als genützt wird. 

In der Interpellation wurde weiter gef:r;agt, ob dem Bundosmi.nh, 

ster bekannt sei, daß na.ch eigener AussaßB seines Ministeriums, die in der 

amtliohen nWiener Zeitungli veröffentlioht wurde, im Verlauf von drei Jahren 

nur ein Zehntel~er eingebrachten Präparate untersucht und registriert, 

nur ein Zwanzigstel abgewiesen, der Rest aber überhaupt nicht erledigt 

odor mit jederzeit widerruflichen Vorbescheiden provisorisch zum Verkauf 

zugelassen '\rurde,_ und ob er einen derartigen unsicheren und provisoris hen 

Zustand r~ch dreijährigem Eestehen eines Gesetzes noch für notwendig und 

bereohtigt halte. Hiezu erklärt der Minister: Die in der Veröffentlichung 

des Bundesmi~isteriums für soziale Verwaltung vom 9.Äpril 1950 (Wiener 

Zeitung Nr.84) angegebenen Zahlen haben sich dadurch verändert, daß die 

Zahl der bisher registrierten Spezialitäten sich auf 507 erhöht hat, die 

Anzahl. der Vorbescheide sich nunmehr auf 2.158 und die der Abweisungen 

auf 234 beläuft. Die Zahl der endgültig erledigten Registrierungsansuchen 

wird nach dem l •. A.ugust 1950, in welchem Zeitpunkte, wie bereits erwähnt, 
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die Bundesanstalt für chemische und pharmazeutische Untersuchungen voll 

in Betrieb sein wird, von Monat zu Monat steigen .. 

Die Anfraget ob ihm bekannt sei, daß die zu registrierenden, 

ausländischen Präparate in Österreich zum größten Teil gar nicht erhält= 

lieh sind, daß aber sein Ministerium trotzdem gleieh~"iertige Erzeugnisse 

inlä.ndischer Produktion nicht freigebe, beantwortet der Bundesminister 

wie folgt: 

Es trifft gewiß zu, daß ein oder das andere der bereits regi= 

strierten oder mit Vorbescheid zugelassenen ausländischen Präparate in 

Österreich z'eitweilig nicht erhältlich ist. 

Hiezu istfestzuhalten, daß dem Bundesministerium für soziale 

Venvaltung ein unmittelbarer Einfluß· auf die Zuteilung der für den Import 

ausländischer Arzneimittel erforderlichen Devisen nicht zusteht. Der Vor= 

wurf, daß aber trotzdem gleichwertige Erzeugnisse inländischer Produktion 

nicht zugelassen werden, ist vällig unzutreffend, weil wertvolle äster:::: 

reichischo Produkte, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, registriert 

werden. Hingegen kann das Bundesministerium für /soziale Verwaltung als. 

Oberste Sanitätsbehörde auf-keinen Fall inländische Ersatzpräparate zu= 

lassen, die den nachgeahmten ausländischen Erzeugnissen nicht entsprachen, 

weil sonst mit diesen unverläßlichen Präparaten der Volksgesundheit mehr. 

gesohadet als genützt würde<;; Jedes inländische Erzeugnis, das die Anfor= 

derungen, die an es gestellt werden MÜssen, ebenso erfüllt, wie das aus= 

lindischo Präparat, wird nach Abschluß der Uberprüfung sofort zugelassen, 

ein Vorgang, auf den hinzuweisen überflüssig erscheint. 

-.-
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